
Vergütungssystem des Aufsichtsrats (Tagesordnungspunkt 9)
(in der von der Hauptversammlung am 15. Juni 2022 gebilligten Fassung) 

1. Feste Grundvergütung

Gemäß § 19 der Satzung der Gesellschaft erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für seine 
Tätigkeit eine feste jährliche Vergütung in Höhe von 50.000 Euro. Eine variable Vergütung 
ist nicht vorgesehen. Damit wird einer unabhängigen Kontrolle des Vorstands durch den 
Aufsichtsrat am besten Rechnung getragen.   

2. Funktionszuschläge

Die folgenden Funktionszuschläge sollen der besonderen Verantwortung und dem höheren 
zeitlichen Aufwand Rechnung tragen, der mit einzelnen Funktionen im Aufsichtsrat 
verbunden ist. Damit wird zugleich auch die Empfehlung von Ziffer G.17 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex umgesetzt.  

(a) Aufsichtsratsvorsitzender, Stellvertreter

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das 
Eineinhalbfache der festen Grundvergütung.  

(b) Ausschüsse, Ausschussvorsitzende

Zusätzlich erhält jedes Mitglied eines Ausschusses eine jährliche Vergütung in Höhe von 
5.000 Euro pro Jahr. Der Ausschussvorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrages. Die 
jährliche Vergütung für Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Tätigkeit mit einem 
besonders hohen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden ist, beträgt 10.000 Euro. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das 
Eineinhalbfache dieses Betrages.  

(c) Begrenzung der ausschussbezogenen Funktionszulagen, anteilige Zahlung

Für die Mitgliedschaft in Ausschüssen, die im Geschäftsjahr nicht getagt haben, wird keine 
Vergütung gezahlt. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres 
dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben, erhalten eine zeitanteilige 
Vergütung.  

3. Fälligkeit

Sämtliche vorgenannten Vergütungen sind nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. 

4. Sitzungsgelder, Auslagenersatz

Für die Teilnahme an einer Sitzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld 
in Höhe von 1.000 Euro. Dies gilt auch für eine Teilnahme per Telefon, per Videokonferenz 
oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln. Bei mehreren Sitzungen an einem 
Tag wird ab der zweiten Sitzung nur die Hälfte des Sitzungsgeldes von 1.000 Euro gezahlt. 
Nachgewiesene Auslagen, die im Zusammenhang mit einer Sitzung stehen, werden 



 
 

zusätzlich zu dem Sitzungsgeld, bei inländischen Sitzungen begrenzt auf einem Betrag von 
1.000 Euro, erstattet. Die JENOPTIK AG erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern zusätzlich 
eine etwaige auf ihre Vergütung entfallende Umsatzsteuer. 

5. D&O-Versicherung 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
einbezogen.  

6. Sonstige Vergütungsregelungen 

Im Falle des Ausscheidens aus dem Aufsichtsrat gibt es keine Bestimmung, die den 
Aufsichtsratsmitgliedern eine Vergütung nach dem Ende der Amtszeit zusagen würde. Es 
bestehen auch keine weiteren vergütungsbezogenen Vereinbarungen zwischen der 
Gesellschaft und den Aufsichtsratsmitgliedern, die über die Bestimmungen in der Satzung 
hinausgehen. 

7. Überprüfung; Umgang mit Interessenkonflikten 

Der Aufsichtsrat prüft in regelmäßigen Abständen, spätestens alle vier Jahre, ob die 
Vergütung seiner Mitglieder unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben und der Lage des 
Unternehmens angemessen ist. Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, einen horizontalen 
Marktvergleich und/oder einen vertikalen Vergleich mit der Vergütung der Mitarbeiter des 
Unternehmens vorzunehmen. Aufgrund der Besonderheit der Arbeit des Aufsichtsrats wird 
bei der Überprüfung der Aufsichtsratsvergütung in der Regel kein vertikaler Vergleich mit 
der Vergütung von Mitarbeitern des Unternehmens herangezogen. Abhängig vom Ergebnis 
einer Überprüfung kann der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand der 
Hauptversammlung einen Vorschlag zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung 
unterbreiten.  

Die in den Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat festgelegten Regeln 
für den Umgang mit Interessenkonflikten werden bei den Verfahren zur Fest- und 
Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems eingehalten.  

 

Satzung 

Die dazugehörige Satzungsregelung lautet wie folgt: 

 

„§ 19 
Vergütung des Aufsichtsrats 

 
(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für seine Tätigkeit eine feste jährliche Vergütung 

in Höhe von Euro 50.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, 
sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betrages. Die feste Vergütung ist nach 
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. 

 
(2) Zusätzlich erhält jedes Mitglied eines Ausschusses mit Ausnahme des 

Prüfungsausschusses eine jährliche Vergütung in Höhe von Euro 5.000,00. Der 
Ausschussvorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrages. Jedes Mitglied des 
Prüfungsausschusses erhält eine jährliche Vergütung von Euro 10.000,00. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das 
Eineinhalbfache dieses Betrages. Für die Mitgliedschaft in Ausschüssen, die im 
Geschäftsjahr nicht getagt haben, wird keine Vergütung gezahlt. Sämtliche 
Ausschussvergütungen sind nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. 



 
 

 
(3)  Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben, erhalten eine zeitanteilige 
Vergütung. 
 

(4)  Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder einer seiner Ausschüsse 
erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 
1.000,00. Dies gilt auch für eine Teilnahme per Telefon, per Videokonferenz oder 
anderen elektronischen Kommunikationsmitteln. Für die Teilnahme an jeder 
weiteren Sitzung, die am selben Tag stattfindet, wird die Hälfte des Sitzungsgeldes 
nach Satz 1 gezahlt. 
 

(5)  Auslagen eines Mitglieds des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Ausübung 
seines Amtes werden nach den dafür allgemein geltenden Grundsätzen gegen 
Nachweis erstattet. Die Erstattung von Reise- und Übernachtungskosten im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an einer im Inland stattfindenden Sitzung des 
Aufsichtsrats oder einer seiner Ausschüsse ist begrenzt auf einen Betrag von Euro 
1.000,00 je Sitzung. Eine Anrechnung auf das Sitzungsgeld nach Absatz 4 erfolgt 
nicht. 

 
(6) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern zusätzlich eine etwaige auf 

ihre Vergütung entfallende Umsatzsteuer. 
 
(7) Die vorstehenden Regelungen gelten erstmals mit Wirkung ab Beendigung der 

ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2022. Für die Vergütung der 
Tätigkeiten der Aufsichtsratsmitglieder in der Amtsperiode, die mit Ablauf der 
ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2022 endet, gilt § 19 der Satzung in 
seiner bisherigen Fassung fort.“ 

 

 


